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Rechtssatz

Der einzige von der erstinstanzlichen Behörde angenommene Grund für die Notwendigkeit der Sicherung des Verfalles

der genannten Waren war in der Verhinderung einer weiteren unbefugten Gewerbeausübung mit diesen Waren zu

erblicken.

Nach Au assung des UVS-Wien ist dieser Grund aber nicht geeignet, die Notwendigkeit der Beschlagnahme der

verfahrensgegenständlichen Waren zur Sicherung der Strafe des Verfalles darzutun.

Schlagworte

Verfall, unbefugte Gewerbeausübung, Beschlagnahme nicht geboten

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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